
Amtliche Mitteilung 05-2017 vom 20. Juni 2017 
 

Wahlordnung der Hochschule Fulda - University of Applied 
Sciences für die Wahlen zum Senat und zu den Fachbereichsräten 
vom 27. Juni 2012 
 
Hier: Änderung vom 14. Juni 2017 
 
 
Der Senat der Hochschule Fulda hat am 14. Juni 2017 folgende Änderung 
beschlossen: 
 

Art. 1 Änderung 
 
§ 1 Abs. 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 
 
„Die studentischen Mitglieder des Senats und der Fachbereichsräte  werden immer 
nach den Grundsätzen der reinen Verhältniswahl gewählt.“ 
 
 

Art. 2 Inkrafttreten 
 
Diese Änderung tritt am Tage nach der Bekanntgabe in den Amtlichen Mitteilungen  
der Hochschule Fulda in Kraft. 
 
 
 
 
Fulda, 19. Juni 2017 
 
 
gez. 
Prof. Dr. Karim Khakzar 
Präsident  der Hochschule Fulda 


